
 
 
 
 
 
Bezug von „freien Halbtagen“  
	

schulleitung schule stettlen; ssch 

 
 
 
 
Rechtliche Grundlage 
Die Eltern sind berechtigt, ihre Kinder nach vorgängiger schriftlicher Benachrichtigung an fünf 
Halbtagen pro Schuljahr (einzeln oder zusammenhängend) nicht zur Schule zu schicken. 
 
 
 
 
Name .............................................................. Vorname .......................................................  Klasse ...... 
 
 
 
Bezug von freien Halbtagen 
 
O 1 freier Halbtag   Datum ………………………………………………………………... 

O ……..  freie Halbtage  von …………………….……….  bis ……………….…..………….. 

 
 
 
• Im Nachhinein können die Halbtage nicht entschuldigt werden. 
• Freie Halbtage sind bis 12.00 Uhr am Vortag schriftlich der Klassenlehrperson mitzuteilen.  
• Das Aufarbeiten von verpasstem Unterrichtsstoff liegt in der Verantwortung der Familie. 
 
 
 
 
Ort, Datum  
 
 
 
Unterschrift der gesetzlichen Vertretung                            
 
 
  


